
REVITALISIERUNGSPLANUNG KANTON ZÜRICH

Revitalisierungsplanung lässt aufhorchen!
Die vom AWEL vorgeschlagene 
Revitalisierung von Fliessgewäs-
sern zeigt anhand des gleichzei-
tig vorgelegen Übersichtplanes, 
welche Gewässer revitalisiert 
werden sollen. 

Dr. Ferdi Hodel, Geschäftsführer ZBV 

Was auf den ersten Blick als «harmlo-
ser» Vorschlag daherkommt, entpuppt 
sich bei näherer Betrachtung als star-

ker Eingriff in das landwirtschaftli-
che Kulturland. Bei mehr als 200 Pro-
jekten, die in diesem Übersichtsplan 
eingetragen sind, werden Fruchtfol-
gefl ächen in unterschiedlichem Aus-
mass beansprucht. Wie anhand der 
Planungskarte weiter festzustellen ist 
– soweit dies anhand einer Karte im 
Massstab 1:40000 überhaupt möglich 
ist – hat das AWEL nicht nur Fliessge-
wässer kartiert, sondern mehrfach 
auch eingedolte Gewässer in die Revi-

talisierungsplanung aufgenommen. 
Gerade bei eingedolten Gewässern 
sind in vielen Fällen vornehmlich 
Fruchtfolgefl ächen betroffen. Der ZBV 
hat nun in einer Fleissarbeit alle diese 
Projekt aufgearbeitet und die entspre-
chenden Unterlagen digitalisiert. 

Diese Arbeit wird sicher auch künf-
tig von grossem Nutzen sein und 
unsere Bemühungen entsprechend 
unterstützen.

Der ZBV ist aktiv geworden
Der ZBV hat sich in den Vernehmlas-
sungsprozess auf verschiedenen Stufen 
eingebracht und erste (leider noch unbe-
deutende) Teilerfolge erzielen können: 
Die kantonale Verwaltung hat die Ge-
meinden und Planungsgruppen infor-
miert, dass die Vernehmlassungsfrist 
neu bis am 14. November 2014 läuft. 
Ebenfalls wurde das BAFU vorinfor-
miert, dass der Kanton Zürich die zeit-
liche Vorgabe für die Einreichung der 
Planung nicht erfüllen kann und diese 
verschoben werden muss. Dies schafft 
für die Grundeigentümer, die Gemein-
den und die Planungsgruppen Luft und 
Zeit, um die zum Teil bereits an die Hand 
genommenen Vernehmlassungen noch-
mals zu überarbeiten und die Anliegen 
und Forderungen der Zürcher Landwirt-
schaft besser zu berücksichtigen.

Der ZBV hat sich gemeinsam mit 
den landwirtschaftlichen Bezirksver-
einen zum Ziel gesetzt, dass inner-
halb der nächsten zwei Wochen die 
Direktbetroffenen durch kommu-
nale Ansprechpersonen kontaktiert 
werden. In den letzten 3 Wochen hat 
der ZBV Kenntnis bekommen, dass 

bei mindestens 50 Projekten der 
Widerstand bereits bis zur Gemeinde 
eingereicht worden ist. Wir sind über-
zeugt, dass diesem Beispiel sicher 
noch weitere 50 Projekte folgen wer-
den. Wir haben noch Zeit, lassen Sie 
uns diese gemeinsam zu Gunsten 
unseres Kulturlandes nutzen. �

Raufutter aus Schweizer 
Bioproduktion verkauft 
sich gut

BIOLANDBAU SEITE 4

Neue Agrardebatte 
steht an

ZÜRICH SEITE 2 STRICKHOF SEITE 3

Zürcher Teams dominier-
ten die 10. Austragung 
des Weizen Junior-Cup

LANDFRAUEN SEITE 5

Auf der Spur einer echten 
Rarität

ZÜRI-OBST SEITE 7

Konsum von Heidelbeeren 
nimmt in der Schweiz 
stetig zu

FREITAG, 10. OK TOBER 2014  |  NR . 41  |  145. JAHRGANG  |  FR . 1.–

O F F I Z I E L L E S  O R G A N  D E S  Z Ü R C H E R  B A U E R N V E R B A N D E S

AZA
CH-8600 Dübendorf

P.P. / Journal
Post CH AG

Retouren an: ZBV, Lagerstrasse 14, 8600Retouren an: ZBV, Lagerstrasse 14, 8600

Ihre Versicherungsberatungsstelle:

Zürcher Bauernverband
Lagerstrasse 14
8600 Dübendorf
Tel. 044 217 77 50
www.zbv.ch

Für die Bauernfamilien!

W
ei

ze
nk

or
n 

 |
 ©

 A
gr

is
an

o

Mit uns planen Sie

Ihre Zukunft: fl exibel

gespart!

Wie wir Ihr
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Die Broschüre für die neue Saison 2014/15 ist soeben erschienen!
Sie fi nden sie dieser Ausgabe beigelegt. Wir laden Sie dazu ein, von unserem Aus- und 
Weiterbildungsangebot zu profi tieren. Gerne erwarten wir Ihre Anmeldungen!

Dieses eingedolte Gewässer (markiert durch rote Pfosten) durch beste FFF soll 
gemäss der kantonalen Planung ausgedolt werden – leider gibt es in unserem Kanton 
ganz viele solcher Beispiele. (Bild: Dr. Ferdi Hodel)
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Wohnen im Rebberg 
Es herbstet sehr. Die Tage werden kürzer, 
die Wälder und Reben verfärben sich, und 
die Weinlese hat begonnen. Auch das Bun-
desgericht setzt sich damit auseinander, 
insbesondere mit dem Wohnen im Rebberg 
und damit in der Landwirtschaftszone (BGE 
1C_647/2012). In Kastanienbaum (Gemein-
de Horw) befi ndet sich das Weingut Rosen-
au. Geführt wird es von einem Ehepaar, 
welches in einem kleinen Häuschen im 
Rebgelände wohnte. Doch 2012 war 
Schluss mit der Idylle: Der Mietvertrag für 
das Häuschen lief aus, und das Ehepaar 
musste raus. Es reichte bei der Gemeinde 
Horw ein Baugesuch für ein Betriebsgebäu-
de mit Wohnung in der Landwirtschaftszo-
ne ein. Die Gemeinde erteilte die Baubewil-
ligung, doch die Nachbarn intervenierten. 

So musste sich letztlich das Bundesgericht 
damit befassen. Dabei stellte es betreffend 
Wohnen in der Landwirtschaftszone lehr-
reiche Überlegungen an.

Um einer Wohnung in der Landwirt-
schaftszone zuzustimmen, unterscheidet 
das Bundesgericht primär danach, ob es 
sich um einen haupt- oder um einen neben-
berufl ichen Landwirtschaftsbetrieb handelt. 
Dabei verneint es ein Wohnen in der Land-
wirtschaftszone bei einem Nebenbetrieb 
dem Grundsatze nach. Ein Obstbauer, wel-
cher zu 10 Prozent noch Weinbauer ist, hat 
keinen Anspruch auf eine Wohnung in den 
Reben. Daneben wird die Zonenkonformität 
für Wohnraum in der Landwirtschaftszone 
bei einem hauptberufl ichen Landwirtschafts-
betrieb eher bejaht.

Eine nächste Unterscheidung macht das 
Bundesgericht darin, ob es sich um einen 
Landwirtschaftsbetrieb mit oder ohne Tier-
haltung handelt. Auch hier kann festgehalten 
werden, dass das Bundesgericht die Zonen-
konformität eines Wohnraums in der Land-
wirtschaftszone bei einem Landwirtschafts-
betrieb mit Tierhaltung eher bejaht, als bei-
spielsweise bei einem Betrieb mit Garten-
bau, bei welchem die Notwendigkeit einer 
dauernden Präsenz weniger offenkundig sei. 
Allerdings gibt es Ausnahmen, bei welchen 
das Bundesgericht die Zonenkonformität 
trotzdem anerkennt. Dies ist etwa der Fall, 
wo die ständige Anwesenheit eines Be-
triebsleiters erforderlich ist, beispielsweise 
um bei Heizungsanlagen, Lüftungen, Be-
schattungen, Bewässerungen usw. eine 

dauernde Überwachung zu erledigen.
Von besonderem Interesse ist jedoch Fol-

gendes: Das Bundesgericht hielt fest, dass 
die verschiedenen Arbeiten in einem Reb-
berg – Bodenlockerung, Düngung, Pfl anzen-
schutz, Schnitt, Lese usw. – einzeln betrach-
tet keine dauernde Anwesenheit erfordern. 
Doch müssen die erwähnten Arbeiten als 
gesamte betriebswirtschaftliche Einheit be-
trachtet werden, wodurch sie eine lange 
bzw. dauernde Anwesenheitspfl icht begrün-
den. Erst ein Wohnen auf dem Betrieb er-
laubt die Verrichtung der Arbeiten in Form 
eines Familienbetriebes.

Das Ehepaar aus Kastanienbaum verlor 
den Fall vor Bundesgericht zwar aus anderen 
Gründen, doch erhielt es in diesem Punkt 
recht: Eine Wohnung in der Landwirt-

schaftszone wäre gerechtfertigt gewesen. 
Was bleibt von diesem Entscheid? Das Ab-
stellen auf eine gesamtbetriebliche Betrach-
tungsweise der einzelnen Arbeiten lässt sich 
verallgemeinern und für alle Landwirt-
schaftsbetriebe verwenden. Das schliesst 
nach unserem Dafürhalten nicht aus, dass 
die Anwesenheit auch mit einer einzelnen 
Arbeit begründet werden kann. Abschlies-
send hoffen wir, dass die Bundesrichter 
zwischendurch die Musse fi nden, um sich 
bei schönem Herbstwetter ein gutes Gläs-
chen Schweizer Wein zu genehmigen und 
über die unternehmerischen Spielräume der 
Schweizer Bauern zu sinnieren.

Jürg Niklaus und Philipp St. Jossen, 
Niklaus Rechtsanwälte, Dübendorf �




